
§ 24  

Berechnung und Auszahlung des Entgelts  

  

(1) Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile 

ist der Kalendermonat, soweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 

Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden 

Kalendermonat auf ein von dem Mitarbeiter benanntes Konto innerhalb eines 

Mitgliedstaats der Europäischen Union.29  

  

Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sind am Zahltag des 

zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.  

  

Fällt der Zahltag auf einen Samstag, auf einen Wochenfeiertag oder auf den 31. 

Dezember, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der 

zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. Die Kosten der Übermittlung des 

Entgelts mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers 

trägt der Dienstgeber; die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- und 

Buchungsgebühren trägt der Empfänger.  

  

(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhält ein Teilzeitmitarbeiter 

das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der 

dem Anteil seiner individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der 

regelmäßigen Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeitmitarbeiters entspricht.  

  

(3) Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile 

nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 

Anspruchszeitraum entfällt. Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch 

auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche 

Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der 

sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. Zur Ermittlung 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten 

Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen.  

  

(4) Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von 

mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 

Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder 

Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.  

  

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt 

Absatz 3 entsprechend.  

  

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile 

(zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden.  

 

(6a)  In einer Dienstvereinbarung nach § 6 Abs. 6a DVO muss geregelt werden, dass die 

von  Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter vom Dienstgeber zusätzlich zum verkürzten 

Entgelt 



und dem von der Agentur für Arbeit zu erwartenden Kurzarbeitergeld eine 

Aufstockung erhalten. Das Kurzarbeitergeld wird auf 95 Prozent (für die 

Entgeltgruppen EG 1 bis 10) bzw. 90 Prozent (ab EG 11) der Nettoentgeltdifferenz 

aufgestockt.* 

 

Dienstvereinbarungen, die neu abgeschlossen werden, und Dienstvereinbarungen, die 

verlängert werden, fallen unter die vorgenannten Aufstockungsregelungen.* 

 

(7) Die Abtretung von Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen (§ 399 BGB). Im 

Einzelfall kann der Mitarbeiter mit dem Dienstgeber die Abtretbarkeit seiner 

Vergütungsansprüche schriftlich vereinbaren.  

 

                                                 
* Diese Änderungen treten am 1. Dezember 2020 in Kraft und sind befristet bis 31. Dezember 2022. 


